
    
 

 
 
 
 
 
 

AUTOFAHRDIENST ROTES KREUZ 
 
Diese Dienstleistung steht Kranken, Behinderten und Betagten offen, 
die nicht in der Lage sind, für die Fahrten zur Therapie, zum Arzt oder 
zur Kur die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. 
 
 
 

KOSTEN 
 

Innerhalb der Stadt Schaffhausen 
 
Es werden Fr. 10.-- pro Fahrt (hin und zurück) verrechnet. 
 
Für Fahrten zu Therapien, bei denen die Wartezeit für die Fahrerin 
resp. den Fahrer mehr als 1 1/4 Stunden beträgt, werden Fr. 20.-- pro 
Fahrt (hin und zurück) verrechnet. 
 

Ausserhalb der Stadt Schaffhausen 
 
Es werden Fr. 0.70 pro km verrechnet. 
 
Für Fahrten zur Radiotherapie ins Kantonsspital Winterthur gilt ab 
Schaffhausen und Neuhausen eine Pauschale von Fr. 55.-- pro Fahrt 
(hin und zurück). 
 
Sofern der Einsatz in die Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr resp. 
18.00 und 20.00 Uhr fällt, ist zudem noch eine Spesenentschädigung 
von Fr. 20.-- für das Mittagessen resp. das Nachtessen der Fahrerin 
resp. des Fahrers zu entrichten. 
 
 

  



 
 

ANMELDUNG 
 
Der Autofahrdienst vom Roten Kreuz kann über die Einsatzleitung an-
gefordert werden: 
 

Tel. 052 624 48 02 Frau Maria Kesseli 

Tel. 052 343 90 30 Herr Jürg Naef 
 
 
 

ABRECHNUNG 
 
Das Rote Kreuz fasst Einzelfahrten aus rationellen Gründen in der 
Regel in einer Gesamtabrechnung zusammen. Diese Rechnung ist 
dann innert 30 Tagen von der Patientin resp. vom Patienten direkt zu 
begleichen. 
 
50% der Fahrkosten bis maximal Fr. 500.-- pro Kalenderjahr über-
nimmt die Krankenkasse im Rahmen der Grundversicherung. Dies 
unter der Voraussetzung, dass die Patientin resp. der Patient aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, das eigene Auto oder öf-
fentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 
 
Personen, welche über eine Zusatzversicherung verfügen, haben in 
der Regel Anspruch auf einen Beitrag an die von der Grundversiche-
rung nicht gedeckten Fahrkosten. Es ist empfehlenswert, sich schon 
vor der Inanspruchnahme des Fahrdienstes bei der Krankenkasse zu 
erkundigen, ob diese im Rahmen der Zusatzversicherung einen sol-
chen Kostenbeitrag gewährt. 
 
 
 

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 
 
Bei Vorliegen einer finanziellen Notlage leistet die Krebsliga Schaff-
hausen einen Beitrag an die von der Krankenkasse nicht gedeckten 
Kosten. 
 
 
 

   
 

AUSKÜNFTE 
 
Für Fragen oder für Informationen über unsere weiteren Dienst-
leistungen wenden Sie sich an: 
 
Krebsliga Schaffhausen 
Sozialberatung 
Rheinstrasse 17 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45 
E-Mail: info@krebsliga-sh.ch 
 
Internet: www.krebsliga-sh.ch 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Unsere Angebote finanzieren wir mit Spenden, Mitgliederbeiträgen 
und Legaten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Krebsliga Schaffhausen 
8200 Schaffhausen Postkonto 82-3096-2 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken der Firma Strack AG, Patienten- und Pflegebedarf, 
8200 Schaffhausen, herzlich für die Übernahme der Druckkosten. 
 

 


